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Gemeinsame Presseerklärung  

von BZÄK, DGZMK und KZBV zum 

Deutschen Zahnärztetag 2005 
 
 
Den zahnmedizinischen Fortschritt in die Praxis tragen 
 
 

Berlin, 28. Oktober 2005 – Mit der zentralen Forderung nach einer Gesundheits-

politik, die den rasanten Fortschritt der Zahnmedizin allen Versicherten zugänglich 

macht, traten heute die drei großen Organisationen des zahnärztlichen 

Berufsstandes, Bundeszahnärztekammer (BZÄK), Kassenzahnärztliche Bundes-

vereinigung (KZBV) und Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und 

Kieferheilkunde (DGZMK) anlässlich des Deutschen Zahnärztetages in Berlin an die 

Öffentlichkeit. 

Die gemeinsame Tagung aller wissenschaftlichen Gesellschaften der Zahn-, Mund- 

und Kieferheilkunde, die erstmalig in Rahmen des Zahnärztetages stattfindet, belegt 

eindrucksvoll die hoch entwickelten Diagnose- und Therapiemethoden, über die die 

Zahnmedizin heute verfügt. Sie hat sich grundlegend von der Reparatur-  

zur Vorsorgemedizin gewandelt. Die wissenschaftlichen Fortschritte finden ihren 

Ausdruck im Konzept der Neubeschreibung  

einer präventionsorientierten Zahn-, Mund- und 

Kieferheilkunde, das am 30. Oktober erstmals der 

Fachöffentlichkeit vorgestellt wird. 

Entscheidende Herausforderung für die 

Gesundheitspolitik der neuen Bundesregierung sei es 

sicherzustellen, dass auch zukünftig alle Patienten an 

den Fortschritten der Zahnmedizin teilhaben könnten, 
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so die einhellige Feststellung der Zahnärzteorganisationen. Die Zahnärzteschaft 

stelle sich der Aufgabe mit zahlreichen Maßnahmen in den Bereichen Fortbildung 

und Qualitätssicherung. Bisher wirkten sich aber die politischen 

Rahmenbedingungen der gesetzlichen Krankenversicherung eher nachteilig auf das 

Ziel der Zahnärzteschaft aus, Patienten „state of the art“ zu behandeln. 

Die zahnärztlichen Organisationen stehen bereit, mit der Politik zu beraten, wie der 

medizinische Fortschritt unter präventivem Ansatz noch stärker in die Praxen 

getragen werden kann. Die befundbezogenen Festzuschüsse, die zu Jahresbeginn 

für Zahnersatz in der gesetzlichen Krankenversicherung eingeführt wurden, 

bezeichneten die Zahnärzte-Repräsentanten als ermutigenden Schritt in die richtige 

Richtung, wenn auch sehr bürokratielastig. Dringend geboten sei nun, die 

zahnärztliche Arbeit in ihren vielfältigen Möglichkeiten in der Praxis weiter zu 

erleichtern und zu entbürokratisieren.  

Ziel müsse es sein, einen fairen Wettbewerb von Versicherern nach Beitrag und 

Leistungskatalog auf der einen Seite und Wettbewerb nach Leistung und Qualität bei 

den Zahnärzten auf der anderen Seite zu ermöglichen. 

 

 

Für Rückfragen:  
 
Jette Krämer 
Abt. Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bundeszahnärztekammer 
Tel.: 030/4005 150, Email: presse@bzaek.de  
 
Dr. Reiner Kern 
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung 
Tel.: 030/28017927, Email: r.kern@kzbv.de  
 
Markus Brakel 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde 
Tel.: 0211/7183601, Email: markus.brakel@ish.de  

 
Bildmaterial  
 
kann unter http://www.axentis.de/dzt2005_presse01 heruntergeladen werden. 



 
 

 

 

 

 

Rede des  

Präsidenten der Bundeszahnärztekammer  

Dr. Dr. Weitkamp  

anlässlich der Zentralveranstaltung des 

Deutschen Zahnärztetages  

am 28.Oktober 2005  

im Abgeordnetenhaus von Berlin 

im ehemaligen Preußischen Landtag 

 

 
Es gilt das gesprochene Wort 

 
 

 

 



 2

Rede des Präsidenten der Bundeszahnärztekammer,  

Dr. Dr. Weitkamp, anlässlich des Deutschen Zahnärzteta-

ges 2005 in Berlin 

 

 

„Der Politiker denkt an die nächsten Wahlen, der Staats-

mann an die nächste Generation“ habe ich von Glad-

stone gelernt und, ist das nicht ein vernünftiger Maßstab, 

den wir an alles das legen sollten, was zur Zeit in der Politik 

in Berlin geschieht?! 

 

Da in einer Demokratie das Volk immer die Regierung be-

kommt, die es verdient hat, wird nach dieser Bundes-

tagswahl, die das gesamte Gefüge der politischen Kräfte 

durcheinandergewirbelt hat, für den Wähler erst jetzt 

langsam klar,  

1. wie schwer er es allen Beteiligten gemacht hat und 

2. dass das Regieren noch eine Weile auf sich warten 

lässt. 

 

 

 

 

Dabei müssen viele Probleme dringend angepackt wer-

den - vom defizitären Haushalt und der unerträglichen 

Staatsverschuldung über die besorgniserregenden Ar-

beitslosenzahlen bis zur Zukunft der Rentenversicherung 

und eben auch den Problemen einer Gesetzlichen Kran-
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ken- versicherung, bei der die zwei größten Herausforde-

rungen: die demographische Entwicklung und der medi-

zinische Fortschritt auch nur annähernd nicht in den Griff 

genommen wurden! 

  

Wenn unser Land wieder zukunftsfähig werden soll, sind 

an die Große Koalition, die wir wahrscheinlich bekommen, 

hohe Erwartungen gestellt, und wir müssen uns fragen, ob 

diese realistischerweise erfüllt werden können. 

  

Große Koalitionen sagt man, seien schlecht für die Demo-

kratie. Auf jeden Fall haben sie ihre eigene Gesetzlichkeit. 

Befürchtet werden muss, dass jede Seite ständig auf der 

Lauer liegt, um sich selbst zu profilieren. Wenn das aber 

nicht so ist, bieten sich tatsächlich Möglichkeiten und 

Chancen grundlegender und langfristig wirksamer Struk-

turreformen.  

Die Große Koalition 1966 – 69 hatte schon nach wenigen 

Wochen die Deckungslücke im Haushalt geschlossen, an 

der die vorangegangene Regierung gescheitert war. 

Man kann also viel bewirken, - wenn man denn will. Es 

wird großes Geschick von einer zukünftigen Kanzlerin er-

fordern, ihre Richtlinienkompetenz anzuwenden und das 

so zu tun, dass die Koalition, das bleibt, was der Name 

sagt, ein Bündnis. 

 

Eines ist sicher: Das bloße Klagen über die Zukunft unseres 

Landes löst die Probleme nicht.  
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Was uns helfen kann, ist rasches und entschlossenes Han-

deln. Richard von Weizsäcker hat schon Recht „Allgemein 

gesagt ist jede parlamentarische Demokratie auf einem 

Strukturproblem aufgebaut, nämlich der Verherrlichung 

der Gegenwart und der Vernachlässigung der Zukunft.“ 

 

Die mangelnde Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft 

zeigt sich heute am unmittelbarsten  in der Überlastung 

des Sozialstaats.  

 

Weder ein bloßes Reagieren auf die vorgegebenen 

Trends möchten wir von der Politik sehen noch sog. „Han-

deln durch Nicht-Handeln“, also Aussitzen, was meist die 

beste Garantie für ein langes Überleben in politischen 

Führungspositionen zu sein scheint. Nachhaltigkeit ist als 

Schlagwort in aller Munde. Nur in der Gesundheitspolitik 

scheint sie bisher keine besondere Rolle zu spielen. 

 

So ist auch vor Schnellschüssen bei der Lösung der laten-

ten Krise der gesetzlichen Krankenversicherung, wie z.B. 

der von Lauterbach vorgeschlagenen Steuersubventio-

nierung zur Rettung seiner Bürgerversicherung als zukünfti-

ge GKV zu warnen. Hier macht man es sich viel zu ein-

fach. Solche kurzatmigen Maßnahmen helfen nicht weiter 

und verschleiern die Probleme nur. Die Gesetzliche Kran-

kenversicherung muss nicht allein auf der Einnahmenseite 
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sondern auch auf der Leistungsseite gründlich reformiert 

werden.  

 

Die Schönfärberei der Gesundheitspolitik, darf auch mal 

ein Ende haben, ja sie muss es.  
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Wie wäre es einmal mit Reformen frei von Ideologie, Lö-

sungen, die nur auf der Ratio beruhen und damit ein Ende 

des „Try and Error“?.  

 

Die deutsche Zahnärzteschaft wird auch der neuen Re-

gierung eine konstruktive Zusammenarbeit anbieten, bei 

der wir mit unseren Konzepten dazu beitragen wollen, ei-

nen Weg aus der Dauerkrise der vergangenen Jahre zu 

finden. 

 

So beklemmend der Reglementierungstrend der GKV, 

insbesondere die Budgetpolitik, für uns Heilberufe seit vie-

len Jahren ist: Eine isolierte Betrachtung der Zahnheilkun-

de in der Gesetzlichen Krankenversicherung muss wohl 

überlegt sein. Sehr eng ist präventionsorientierte Zahn-, 

Mund- und Kieferheilkunde, mit den anderen medizini-

schen Versorgungsbereichen verknüpft.  
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Aber statt all des Regulierungswahns, der letztlich nur eine 

heimliche Rationierung verschleiert, sollte eine neue Sys-

tematik gefunden werden, die einen fairen  Wettbewerb 

zwischen den Krankenkassen nach Leistungsangebot und 

Tarifen sowie gleichermaßen einen Wettbewerb der 

Zahnärzte nach Leistung und Qualität ermöglicht. In die-

sem Sinne muss das Festzuschusssystem ausgebaut wer-

den. Befundorientierte Festzuschüsse in ihrer genuinen, 

unverfälschten Form stellen sowohl aus wissenschaftlich-

fachlicher Sicht als auch aus gesundheitsökonomischer 

Perspektive ein ideales Steuerungsmodell dar, und zwar 

für alle Bereiche unseres Faches und alle Versicherungsar-

ten.  

 

Wenn Transparenz im Gesundheitswesen eingefordert 

wird, so erweist sich, ob diese Forderung ernst gemeint ist 

daran, ob man bereit ist, Kostenerstattung einzuführen. 

Wir fordern dabei eine selektive Kostenerstattung  für die 

Zahnmedizin, die nicht obligatorisch sein muss, aber vom 

Patienten als auch vom Zahnarzt gewählt werden kann, 

wie es dies in fast allen europäischen Ländern gibt.  
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Es muss endlich Schluss sein damit, dass immer nur heiligen 

Kühen angehangen wird, wie dem Sachleistungsprinzip. 

Schauen wir doch endlich auch einmal über unseren 

Zaun nach Europa! 

 

Wie ein wettbewerbsorientiertes System in der Praxis funk-

tioniert, wird ganz vorrangig davon abhängen, welches 

Vertrauensverhältnis die Zahnärzte zu ihren Patienten auf-

gebaut haben und wie sie ihre Patienten aufklären. Inso-

fern wird sich auch die Inanspruchnahme der Leistungen 

im Zahnersatzbereich einpendeln – auf etwas niedrigerem 

aber solidem Niveau. Das von manchen Kreisen geradezu 

herbeigewünschte Desaster einer Patientenübervortei-

lung durch die Zahnärzte ist nach allen vorliegenden Zah-

len ausgeblieben. Trotz der von uns in ihrer Kompliziertheit 

– das ursprüngliche  Konzept beruhte auf 12 befundbezo-

genen Festzuschüssen – nicht gewollten sondern aufge-

zwungenen jetzigen überregulierten Festzuschusssystema-

tik im Prothetikbereich können wir mit Fug und Recht fest-

stellen: Die Situation wird von den Zahnärzten mit großer 

Verantwortung gemeinsam mit ihren Patienten gestaltet. 

 

Ich bekenne mit einem gewissen Stolz, dass diese Ver-

antwortung aus der freiberuflichen Grundüberzeugung 

der Zahnärzteschaft resultiert. Wieder einmal sehen wir uns 

in unserer Haltung bestätigt, dass Freiberuflichkeit eng mit 

sozialer Verantwortung verbunden ist. Deshalb verstehen 

wir auch das zahnärztliche Berufsrecht, also unsere Stan-
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desregeln, als Instrumentarium, die Unabhängigkeit zu 

schaffen, die wir brauchen, um unseren ärztlichen Ver-

pflichtungen nachkommen zu können. Denn der Freie Be-

ruf ist von der Erkenntnis geprägt: Freiheit in verantworte-

ter Bindung führt erst zur wirklichen Freiheit. 

 

Die Kammern nehmen ihre Rolle als Garanten so verstan-

dener Freiberuflichkeit sehr ernst. Sie entwickeln sich in 

dieser Rolle weiter, und wir fordern unsere zukünftige Bun-

desregierung auf, die Bedeutung der Kammern zu stärken 

und gerade auch in Europa als ein Modell zu vertreten.  

 

Vor allem auch unter diesem Aspekt unserer gut funktio-

nierenden ehrenamtlich selbstverwalteten Kammern sieht 

es die Bundeszahnärztekammer als einen Skandal an, 

dass die niedergelassenen Zahnärzte in Deutschland un-

ter zunehmenden bürokratischen Pressionen zu leiden 

haben. Nehmen Sie nur das Problem der sog. Praxisbege-

hungen. Hier wird gegen alle Grundsätze der Verhältnis-

mäßigkeit verstoßen und im übrigen auch gegen Artikel 

13 des Grundgesetzes, der die Unverletzlichkeit der Woh-

nung einschließlich der Praxisräume schützt. Der nord-

rhein-westfälische Arbeits- und Sozialminister Laumann ist 

voll darin zu unterstützen, wenn er hier die Verantwortlich-

keiten neu ordnen will. Allenfalls bei konkretem Anlass im 

Einzelfall könnten von extern Kontrollmaßnahmen ange-

bracht sein. Die professionelle Verantwortungskompetenz 

liegt aber beim Berufsstand selbst. Zahnärzte sind eben 
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keine Würstchenbudenbesitzer, so ehrenwert auch dieser 

Beruf sein mag. Zahnärzte haben immerhin auch Hygiene 

studiert. Als freiberufliche Zahnärzte tragen sie Verantwor-

tung für sich selbst und ihre Familie, ihre Mitarbeiterinnen 

und die Patienten. Es ist ihnen schon zuzutrauen, dass sie 

auch ihre Praxis im ordnungsgemäßen Zustand halten und 

sich und ihre Patienten nicht schädigen. Wir erwarten 

deshalb, dass die professionelle Eigenverantwortung des 

Zahnarztes grundsätzlich anerkannt wird und das Gegen-

teil im – sehr seltenen - Einzelfall erst bewiesen werden 

muss.  

 

Die Bundeszahnärztekammer als Zusammenschluss der 

Zahnärztekammern sieht sich in der Gesamtverantwor-

tung für den zahnärztlichen Berufsstand. Und zwar sowohl 

in Deutschland als auch im Hinblick auf europäische Ent-

wicklungen. Wir können und dürfen uns dabei nicht auf 

die Politik verlassen. Nach unserer Auffassung besteht Poli-

tik nicht nur im Verteidigen des Status quo. Wirkungsvolle 

Politik muss auf Veränderung setzen, um zum Guten und 

Besseren zu gestalten. Kommt die Politik dieser Aufgabe 

nicht nach, muss der Berufsstand handeln. Die Bundes-

zahnärztekammer wartet deshalb nicht auf die Politik. Sie 

geht die notwendigen Veränderungen selbst tatkräftig 

an.  
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Kammerpolitik ist Management der Veränderung, wer 

glaubt, mit Sichern und Verteidigen des Erreichten die Zu-

kunft gewinnen zu können, der hat schon verspielt. 

Das gilt für alle Gebiete des Berufsstandes.  

So auch für die Approbationsordnung, wo wir auf gutem  

Wege sind. 

 

Unser ganz solides Fundament ist die Prävention. Was wir 

in den letzten 15 Jahren bei den Jugendlichen, aber jetzt 

auch bereits nachweisbar in anderen Altersgruppen, 

durch Prophylaxe im Rahmen der Primärprävention geleis-

tet haben, ist beispielhaft und vorbildlich im gesamten 

Medizinbereich.  

 

Nicht zuletzt auch bei der Sekundär- und Tertiärprävention 

befinden wir uns auf festem Boden, wenn wir versuchen, 

mit jedem unserer eingesetzten Therapiemittel nicht nur 

die Funktion wiederherzustellen, sondern gleichzeitig auch 

das Risiko, das zur Erkrankung geführt hat, auszuschalten 

oder zumindest zu minimieren. 

 

Unter diesem Aspekt wurde nun die Zahn-, Mund- und Kie-

ferheilkunde neu beschrieben. Wir haben einen ausführli-

chen Ansatz gewählt von Befunden und Diagnosen und 

das gesamte Feld der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

erfasst. Nur das effektive Zusammenspiel von Wissenschaft 

und Berufspolitik hat uns diese grundlegende Beschrei-

bung ermöglicht. Bundeszahn-ärztekammer und Kassen-
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zahnärztliche Bundesvereinigung haben in intensivem Zu-

sammenwirken mit der DGZMK diese neue Beschreibung 

vollendet und sie zukunftsoffen gestaltet. Wir haben die 

große Freude, sie zum Deutschen Zahnärztetag vorstellen 

zu können.  

 

Es ist von Idee und Ausführung ein gewaltiges Werk und 

ich habe allen Grund, vor allem den Wissenschaftlern, 

aber auch den beteiligten Standespolitikern, Dank zu sa-

gen und hohe Anerkennung auszusprechen. 

 

Für die Politik ist diese Arbeit eine ideale und fachlich fun-

dierte Grundlage. Wir erwarten deshalb auch, dass zu-

künftige politische Entscheidungen sich diesen Sachvers-

tand, den wir anbieten, auch angemessen zunutze ma-

chen. Das gilt z.B. für eine neue Gebührenordnung für 

Zahnärzte.  

 

Eine zukünftige GOZ muss das gesamte Spektrum dessen, 

was die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde zu leisten im-

stande ist, wiederspiegeln. 

 

Auch wenn ein Bema noch so modern gestaltet wird, er 

wird immer durch das Wirtschaftlichkeitsprinzip und die 

begrenzten Mittel des öffentlich-rechtlichen Solidarsys-

tems reduziert sein müssen.  
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Die Forderung von Politik, Versicherern und Beihilfe zur 

Aufrechterhaltung der jetzigen Erstattungssystematik ei-

nen leicht erweiterten Bema Katalog als GOZ vorzulegen, 

verkennt völlig, dass 

 

1. auch der noch so modern gestaltete Bema 

immer durch das rigide Wirtschaftlichkeitsgebot 

und die begrenzten Mittel des umlagefinanzier-

ten Solidarsystems nur ein sehr eingegrenzter 

Katalog sein kann und 

 

2. der Leistungskatalog eines Freien Berufsstandes 

doch wohl strikt zu trennen ist von der Tarifges-

taltung der Versicherungswirtschaft.  
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Außerdem müssen wir uns schon fragen, ob die PKV, 

wenn sie nur einen erweiterten Bema wünscht, mit aller 

Gewalt selbst ihre systematische Angleichung an die GKV 

betreiben will.  

 

Die Zahnärzte als leistungsstarker Berufsstand müssen der 

neuen Bundesregierung klarmachen, dass der Patient zu-

künftig sehr viel deutlicher seine Therapie selbst bestim-

men und dass er in vielen Fällen hochwertige Zahnheil-

kunde verlangen wird. An einer solchen therapeutischen 

„shared decision“ kommt auch die Politik nicht vorbei. Sie 

muss auch erkennen, dass die Zahnärzte ihren Patienten 

diese hochwertige Zahnheilkunde bieten können und 

wollen. Hier dürfen wir keine Deutlichkeit scheuen.  

 

Eine solche Neuorientierung des Zahnarzt-Patienten-

Verhältnisses jenseits von staatlicher Gängelung und Kas-

senbevormundung setzt aber auch neue ordnungspoliti-

sche Rahmenbedingungen des gesundheitlichen Versor-

gungssystems voraus. Daher erwarten wir von der neuen 

Bundesregierung, dass sie sich wieder auf die Grundprin-

zipien der Sozialen Marktwirtschaft besinnt. Hierzu gehört 

die Freiheit, Initiative ergreifen zu können. Die Politik muss 

allein Rahmenbedingungen schaffen und sich selbst 

ständiger Eingriffe in alle Lebenszusammenhänge enthal-

ten, denn sonst wird jede Initiative im Keim erstickt. Wir 

denken an die 8000 Paragraphen, die in den letzten 15 
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Jahren allein in der GKV geschaffen oder verändert wur-

den.  Ich fand dazu in einem Aufsatz unseres heutigen 

Festredners zu einer ähnlichen Thematik folgendes Tacitus 

Zitat: 

„Corruptissima res publica, plurimae leges“ – Je verdor-

bener der Staat, umso mehr Gesetze. 

 

Das Subsidiaritätsprinzip darf nicht nur Lippenbekenntnis 

sein und allenfalls für die Abgrenzung von Zuständigkeiten 

in Europa bemüht werden. Ohne Privatinitiative wird sich 

auch der Sozialstaat nicht annähernd auf dem Niveau 

halten lassen, wie wir ihn uns vorstellen. Ludwig Erhard hat 

immer besonderen Wert darauf gelegt, dass nur der Fleiß 

und die Initiative der Bürger das erwirtschaften können, 

was der Staat umverteilen kann, um Not zu lindern und so-

zialer Verantwortung nachzukommen 

 

Es ist bemerkenswert, dass wir diesbezügliche Erwartungen 

an eine Große Koalition richten müssen. Aber vielleicht 

bietet sie die einzige Chance, unter dem Druck der Prob-

leme wieder einen Konsens über die Soziale Marktwirt-

schaft zu finden und über das Maß an Freiheit auf der ei-

nen, staatlicher Intervention auf der anderen Seite. Bisher 

hat jede Seite Soziale Marktwirtschaft für sich reklamiert, 

aber jeweils nach ihrem politischen Gusto interpretiert. 

Vielleicht lässt sich dieses Erfolgsrezept Deutschlands wie-

der beleben um in unserer aktuellen Situation neuen Auf-

schwung daraus zu gewinnen.    
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Es genügt nicht, dass die Politik in PR-Kampagnen sugge-

riert „Du bist Deutschland“ und sich der einzelne mal als 

Ludwig Erhard, mal als Beethoven fühlen soll. Wie die 

Probleme angegangen werden – wieder nur halbherzig 

im Sinne des kleinsten gemeinsamen Nenners, – oder ob 

durchgreifende Lösungen gefunden werden: An diesem 

Prüfsteinen wird sich erweisen, ob der Wähler - unterstellen 

wir, wie sonst immer - Recht gehabt hat oder sich diesmal 

wirklich geirrt hat.  

 

Daran wird sich auch erweisen, ob die Demokratie in 

Deutschland noch handlungsfähig ist und ein Vertrauen in 

die eigenen Kräfte in Deutschland wieder aufgebaut 

werden kann. Wenn ein „Ruck durch Deutschland“ ge-

hen soll, wie ihn  

Ex-Bundespräsident Herzog gar nicht weit von diesem Ort 

forderte, und ein neues Selbstwertgefühl Realität wird, soll 

es an der tatkräftigen Mitwirkung der freiberuflichen 

Zahnärzte jedenfalls nicht fehlen. 















 
 
 
 
 P  r  e  s  s  e  i  n  f  o  r  m  a  t  i  o  n 
 
 Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde    gegr. 1859 

 

 

 
 

 
Kongress steht im Zeichen der Bedeutung zahnmedizinischer Wissenschaften 

für das Gesamtwohl der Patienten 

 

Statement Prof. Dr. Georg Meyer (Greifswald), Präsident der Deutschen Gesellschaft 

für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK), es gilt das gesprochene Wort 

 

Berlin. Die gemeinsame Tagung der wissenschaftlichen Fachgesellschaften und -

gruppierungen der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und ihr Kongress "Zahn-

MEDIZIN - INTERDISZIPLINÄR" mit angeschlossener Industrieschau bieten zum 

Deutschen Zahnärztetag 2005 einen nie da gewesenen fachlichen Überblick über 

den aktuellen "State of the Art" in Forschung und Entwicklung. Als wissenschaftliche 

Dachorganisation, 1859 gegründet, mit über 15.000 Mitgliedern, sieht die Deutsche 

Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) in dieser Premiere des 

interdisziplinären Zusammenrückens eine große Chance, die Bedeutung der 

nationalen zahnmedizinischen Wissenschaften im zahnärztlichen Berufsstand und in 

der Öffentlichkeit gleichermaßen angemessen darzustellen. Gemeinschaftstagung, 

Kongress und Industrieschau geben darüber hinaus dem von 

Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und DGZMK gemeinsam veranstalteten 

Deutschen Zahnärztetag 2005 einen besonderen Rahmen: Standespolitik – Praxis – 

Wissenschaft. 

 

Die Veranstaltung soll inhaltlich auch die jüngsten Erkenntnisse über 

Wechselbeziehungen dokumentieren, die zwischen Erkrankungen der Mundhöhle 

und anderen Organen nachzuweisen sind. Daraus leitet sich der Anspruch der 

ZahnMedizin ab, als größter Fachbereich der Medizin verstärkt auf die sich daraus 

ergebenden Synergien bei Diagnose und Therapie einer Vielzahl von Erkrankungen 

hinzuweisen. Beispiel für solche Wechselbeziehungen könnte etwa der Patient sein, 

dessen chronische Rückenschmerzen von keinem Orthopäden kuriert werden 

können. Er leidet eventuell nicht an einem Bandscheibenvorfall oder anderen 

Erkrankungen des Rückgrats, sondern an einer craniomandibulären Dysfunktion, 
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also einer Fehlstellung der Kiefergelenke. Um dieses abzuklären, müsste der 

Orthopäde darüber informiert sein, dass über die Stellung der Kiefer der gesamte 

Halteapparat des Körpers beeinflusst werden kann. Deshalb sollte über solche 

Zusammenhänge nicht nur die Patienten, sondern vor allem auch die Ärzteschaft 

informiert werden. Sonst kann diese bestimmte Krankheitsbilder nicht endgültig 

abklären. 

 

Der engen Zugehörigkeit zur Medizin hat die deutsche ZahnMedizin bei der 

Gestaltung der neuen Approbationsordnung Rechnung getragen. Sie gleicht das 

ZahnMedizin-Studium in Aufbau und Inhalten stärker an das der Allgemeinmediziner 

an. Unter Verweis auf die Zusammenhänge bei bestimmten Erkrankungen ist es 

umso unverständlicher, dass gleichzeitig Elemente der Zahn-, Mund- und 

Kieferheilkunde aus der Studienordnung der Mediziner verschwinden. Mit der neuen 

Approbationsordnung hat die deutsche ZahnMedizin auf die Kritik des 

Wissenschaftsrates zu Anfang des Jahres bereits reagiert. Zu erwarten wäre nun, 

dass die vom Wissenschaftsrat erhobenen Forderungen nach besserer personeller 

und finanzieller Ausstattung der Hochschulstandorte für ZahnMedizin ebenfalls 

umgesetzt werden. Hier sind Bund und Länder gefordert. 

 

Die Förderung der Wissenschaften auf dem Gebiet des Zahn-, Mund- und 

Kieferheilkunde ist eine der zentralen Aufgaben der DGZMK. Die löst sie im Bereich 

der Weiterbildung über die von ihr gegründete Akademie Praxis und Wissenschaft 

(APW), einem der führenden Anbieter von entsprechenden Kursprogrammen für 

Zahnärzte. Um den wissenschaftspolitischen Forderungen mehr Nachdruck zu 

verleihen, arbeitet sie in der jüngeren Vergangenheit eng mit der 

Bundeszahnärztekamer (BZÄK), der berufspolitischen Standesvertretung der 

deutschen Zahnärzte, zusammen. Sie bringt dabei auch die Kompetenz der in ihr 

vereinten Fachgesellschaften zur Definition von Stellungnahmen, Leitlinien und 

Qualitätsmerkmalen mit ein, die in Abstimmung mit der BZÄK teils 

rechtsverbindlichen Status für die Zahnärzteschaft in Deutschland erhalten.  

 

Nur als Einheit hat der im deutschen Gesundheitssystem relativ kleine Part der 

ZahnMedizin die Chance, sinnvolle Bestimmungen und Regelungen für Behandler 
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wie Patienten durchzusetzen. Diesen Anspruch wollen Kongress und Deutsche 

Zahnärzteschaft belegen und untermauern. 



Gesundheitspolitischer
Forderungskatalog

der Bundeszahnärztekammer



Vorbemerkung

Der zahnärztliche Berufsstand widmet sich kontinuierlich der Verbesserung der
Mundgesundheit der deutschen Bevölkerung. Vor allem auf dem Gebiet der zahn-
medizinischen Prävention sind – auch im internationalen Vergleich – deutliche Erfol-
ge zu verzeichnen. Weitere Aspekte, die kontinuierlich und zielführend bearbeitet
werden, sind u.a. die Definition von Mundgesundheitszielen, die Qualitätsförderung,
die Lebensqualitätsforschung, die Evidenzbasierung und die Wechselwirkungen zwi-
schen oralen und allgemeinen Erkrankungen.

Eine qualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildung fördert die Qualität der zahnärztlichen
Versorgung und stärkt den Wissenschaftsstandort Deutschland. Zur Förderung der
Wissenschaft, zur Sicherung der präventiven Erfolge und zur Weiterentwicklung des
zahnärztlichen Fachgebietes zum Wohle der Patienten fordert die Bundeszahnärzte-
kammer entsprechende gesundheitspolitische und strukturelle Rahmenbedingungen.
Das hier vorliegende Papier versteht sich als der gesundheitspolitische Forderungs-
katalog der Bundeszahnärztekammer im Vorfeld der Bundestagswahlen im Septem-
ber 2005. Es handelt sich dabei um Forderungen und Grundsätze, an denen wir die
Politik der Parteien messen und auf deren Grundlage wir die gesundheitspolitische
Diskussion in der Bundesrepublik weiterführen wollen.

Gesundheitspolitik ist Zukunftspolitik – deshalb freut sich der Vorstand der Bundes-
zahnärztekammer auf fruchtbare und nachhaltige Gespräche mit allen, denen dieses
Thema aus gesellschaftspolitischer Verantwortung heraus wichtig ist.



1. Reformen im Gesundheitswesen – die ordnungspolitische Neuorientierung
ist unausweichlich

Die Bundeszahnärztekammer stellt fest, dass das deutsche umlagefinanzierte Ge-
sundheitssystem zunehmend an Leistungsfähigkeit verliert. Dies ist insbesondere
zurückzuführen auf die Konjunkturabhängigkeit der an den Faktor Arbeit gekoppelten
Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und auf die Demogra-
phieanfälligkeit dieses Systems. Diese Tatsachen müssen zu einer Neuorientierung
des Gesundheitswesens mit folgenden Konsequenzen führen:

- die Eigenverantwortung des Patienten muss durch eine konsequente Förderung
präventionsorientierter Leistungen lebenslang gestärkt werden,

- die zahnärztliche Freiberuflichkeit muss wieder gestärkt werden: Der heutige Lei-
stungsstandard des deutschen Gesundheitswesens, das jedem Bürger eine
wohnortnahe, zahnärztliche Versorgung ohne Wartelisten garantiert, beruht auf
der Leistungsfähigkeit Freier Berufe,

- ein Kernbereich an zahnmedizinischen Leistungen muss über eine konjunktur-
und arbeitsmarktunabhängige Grundversicherung abgesichert werden; eine so-
genannte „Bürgerversicherung“ wird von der Bundeszahnärztekammer abgelehnt,

- durch Kostenerstattung muss auch im GKV System die Transparenz des Lei-
stungsgeschehens und geschärftes Kostenbewusstsein vermittelt werden,

- durch befundorientierte Festzuschüsse in der gesamten Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde eine sozial gerechtere Mittelverteilung perspektivisch zu erzielen und
Kostenklarheit zu stärken sowie die Teilhabe des Patienten am wissenschaftlich-
technischen Fortschritt zu ermöglichen,

- die GKV muss von versicherungsfremden Leistungen und solchen Leistungsan-
sprüchen befreit werden, die individuellen Wunschvorstellungen jenseits des soli-
darisch Finanzierbaren entsprechen.

2. Stärkung der zahnärztlichen Freiberuflichkeit und der freiberuflichen Selbst-
verwaltung
Die zahnärztliche Freiberuflichkeit, die sich auf professionelle Eigenverantwortung
und Kompetenz, Therapiefreiheit in fachlich-medizinischer und ethisch-sozialer Bin-
dung und die besondere Vertrauensbeziehung zum Patienten gründet, ist Vorausset-
zung für ein freiheitliches Gesundheitswesen. Sie ist durch zunehmende staatliche
Reglementierung des zahnärztlichen Berufsbildes (Bedarfsplanung, Kooperationsbe-
schränkungen, Altersgrenzen, Praxisübergabeschranken, Beschränkung der gesetz-
lich Versicherten auf Vertragszahnärzte) und des wirtschaftlichen Umfeldes der Be-
rufsausübung (Budgetierung, Vergütungsabsenkungen, Degression) gefährdet.
Zahnärztliche Freiberuflichkeit ist darüber hinaus ein wichtiger freiheitsstiftender
Wirtschafts- und Gesellschaftsfaktor, der auch jenseits des im Rahmen der GKV so-
lidarisch finanzierten Leistungsvolumens wesentliche Wachstums- und Innovation-
simpulse für das Gesundheitswesen als Versorgungs-, Wirtschafts- und Arbeits-
marktsektor gibt. Die freiberufliche Selbstverwaltung der Kammern der Heilberufe hat
sich trotz staatlicher Interventionen und Restriktionen als Garant professioneller
Fachkompetenz, bedarfsgerechter und gleichmäßiger Versorgung und sozialer Ver-
antwortung bewährt. Dies bestätigt auch das jüngste Gutachten des Sachverständi-
genrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Selbstverwaltung
entlastet den Staat, ist Ausdruck einer subsidiär gegliederten freiheitlichen Gesell-
schaft und bedarf des Gestaltungsraumes, um problem-, patienten- und sachnah die
zahnmedizinische Versorgung sowie die Qualität der Aus-, Fort- und Weiterbildung
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sowie Berufsausübung zu gewährleisten und innovativ aus dem Berufsstand weiter-
zuentwickeln.

3. Stärkung der zahnmedizinischen Wissenschaft und Forschung
Der Wissenschaftsrat zur Weiterentwicklung der ZahnMedizin in Deutschland hat in
seinem diesjährigen Gutachten Defizite in der zahnärztlichen Lehre und Forschung
analysiert.
Die Bundeszahnärztekammer fordert zur Sicherung einer qualifizierten Aus- und
Weiterbildung an den Universitäten entsprechende finanzielle und strukturelle Res-
sourcen. Auch die von Berufsstand und Wissenschaft gemeinsam erarbeitete neue
Approbationsordnung (AppO-Z) sollte zügig vom Gesetzgeber umgesetzt werden,
um den Wissenschaftsstandort Deutschland auf dem Gebiet der Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde nicht von internationalen Entwicklungen abzukoppeln.

4. Förderung der Qualität als zahnärztliche Aufgabe
Die Bundeszahnärztekammer sieht die Qualitätsförderung als ureigenste Aufgabe
des zahnärztlichen Berufsstandes an. Zur Umsetzung sind nachhaltige politische
Unterstützung durch geeignete freiheitliche Rahmenbedingungen notwendig. Die
Bundeszahnärztekammer tritt deshalb allen politischen Bestrebungen entgegen, die
Kostendämpfungspolitik und Rationierung von Leistungen unter dem Deckmantel der
Qualitätssicherung betreiben. Wesentliche Grundvoraussetzung für Qualitätsförde-
rung in der zahnmedizinischen Versorgung sind angemessene personelle und orga-
nisatorische Strukturen sowie finanzielle Ressourcen.

5. Ablehnung einer sogenannten „Bürgerversicherung“
Die Bundeszahnärztekammer lehnt die Einführung einer sogenannten „Bürgerversi-
cherung“ ab. Die Bürgerversicherung als zusätzliche erwerbs- und einkommensab-
hängige Steuer löst weder die strukturellen noch die finanziellen Probleme der GKV.
Stattdessen fordert die Bundeszahnärztekammer einen Umbau der GKV in ein Sy-
stem, das sich vorrangig am medizinischen Grundbedarf des Versicherten orientiert,
die Eigenverantwortung des Patienten in Vordergrund stellt und von versicherungs-
fremden Risiken und Zielsetzungen befreit wird.

Die schrittweise Einführung kapitalgedeckter Finanzierungsstrukturen könnte das
Versicherungssystem perspektivisch demographiefester machen.

6. Befundorientierte Festzuschüsse und Kostenerstattung für den gesamten
Bereich der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Ein Festzuschuss-System sollte zukünftig und schrittweise auf alle Gebiete der
Zahnheilkunde ausgeweitet werden. Allen Patienten wird so der Zugang über eine
funktional notwendige zahnmedizinische Versorgung hinausgehende, auf aktuellem
wissenschaftlichen Niveau etablierte Zahnmedizin ermöglicht, ohne dass die Patien-
ten den Anspruch auf eine solidarische Grundabsicherung verlieren. Durch Festzu-
schüsse als Steuerungsinstrument wird eine gerechte Verteilung der Mittel erreicht,
so dass Diskussionen um Leistungsausgrenzungen aus dem GKV-System nicht not-
wendig sind.
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Weiterer Kernpunkt einer Reform des Gesundheitssystems muss die Umstellung des
derzeit in der GKV praktizierten Sachleistungsprinzips auf ein Kostenerstattungsprin-
zip darstellen. Das Gesundheitssystem kann nur durch mehr Transparenz, die mit
einer Umstellung auf das Kostenerstattungsprinzip einhergeht, effizienter gestaltet
werden.
Das Kostenerstattungsprinzip macht das deutsche Versicherungssystem euro-
patauglich, indem es grenzüberschreitend die Leistungsnachfrage und -erbringung
erleichtert. Die Einführung des Kostenerstattungsprinzips muss mit einer Beseitigung
der Beschränkung auf die Vertragszahnärzte einhergehen. Diese Inländerdiskriminie-
rung, die dadurch entsteht, dass GKV-Versicherte im Inland nur Vertragsbehandler
aufsuchen dürfen – bei sonst freier Arztwahl im EU-Ausland – wird damit beseitigt.
Im Rahmen der zahnmedizinischen Leistungen wäre eine Kostenerstattung in Höhe
der Festzuschüsse zu gewähren.

7. Keine Fortsetzung der Budgetierung im Gesundheitssystem
Eine Umstellung des zahnmedizinischen Versorgungssystems auf befundabhängige
Festzuschüsse mit Kostenerstattung macht jedwede Budgetierungsreglungen über-
flüssig.
Ärzte und Zahnärzte sind die einzigen Berufsstände, die bei Erbringung ihrer Lei-
stung die Höhe ihrer Vergütung im ambulanten Bereich wegen der Budgetierung
nicht kennen. Die Zahnärzteschaft sieht in diesem Instrument eine erhebliche quali-
tätsmindernde Maßnahme in der medizinischen Versorgung, da eine Rationierung
medizinischer Leistungen vorgeplant ist, denn unbegrenzte medizinische Leistungen
mit begrenzten finanziellen Mitteln sind betriebswirtschaftlich nicht erbringbar. Dar-
über hinaus hat das Gesundheitssystem eine große wirtschaftliche Bedeutung für
Arbeits- und Ausbildungsplätze und als Wachstumsmarkt. Finanzielle Limitierungen
führen neben medizinischen Rationierungen auch zur Vernichtung von Arbeits- und
Ausbildungsplätzen, vor allem für Frauen

8. Freie Arztwahl und Patientenautonomie müssen erhalten bleiben
Die freie Arztwahl und die Selbstbestimmung des Patienten bezüglich der Leistun-
gen, die er in einem Versorgungssystem in Anspruch nehmen will, gehören zu den
Grundbedingungen eines freiheitlichen Gesundheitswesens. Die freie Arztwahl ist
unerlässliche Voraussetzung für die personale Vertrauensbeziehung zwischen Arzt
und Patient. Diese Grundsätze sind aktuell bei der Einführung der elektronischen
Gesundheitskarte zu beachten.
Die Freiheit der Arztwahl als elementares Recht des Patienten ist zudem durch die
aktuelle Diskussion um Einkaufsmodelle der Krankenkassen, die zur Fremdbestim-
mung von Ärzten und Patienten führen würden, akut gefährdet.

9. Freiberuflicher Wettbewerb versus Einkaufsmonopole – Individuelle Patien-
tenentscheidung statt kollektiver Bevormundung
Die Bundeszahnärztekammer bejaht den patientenorientierten freiberuflichen Wett-
bewerb, in welchem die Zahnärzte untereinander stehen sowie den Wettbewerb zwi-
schen den Krankenkassen um den mündigen Patienten, der sich frei für den ihm
nach Leistung und Preis gemäßen Arzt seines Vertrauens entscheiden und sich ei-
genverantwortlich seine Behandlung wählen kann.
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10. Altersbegrenzungen für Vertragszahnärzte abschaffen
Der altersbedingte Ausschluss von der vertragszahnärztlichen Tätigkeit jenseits des
68. Lebensjahres nach § 95 SGB V stellt eine erhebliche Beschränkung der freien
Berufsausübung dar und ist ein Verstoß gegen den Schutz des privaten Eigentums.
Auch vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung ist eine Aufhebung
dieser Altersbegrenzung zu fordern.

11. Abbau überflüssiger staatlicher Kontrollen der Berufsausübung
Die Überbürokratisierung berührt alle Bereiche der zahnärztlichen Tätigkeit und be-
hindert diese in hohem Maße. Deshalb fordert die Bundeszahnärztekammer, die di-
rekte staatliche Kontrolle der zahnärztlichen Berufsausübung abzubauen. Die freibe-
rufliche Tätigkeit beinhaltet eine Verantwortung, die es ermöglicht, dass Vorgaben
von der Selbstverwaltung und den Praxen eigenverantwortlich übernommen werden
können.

12. Für eine leistungsgerechte Honorierung und eine zukunftsorientierte Lei-
stungsbeschreibung
Die Bundeszahnärztekammer fordert auf Grundlage der Neubeschreibung der prä-
ventionsorientierten Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde die ständige Aktualisierung
des zahnärztlichen Leistungskataloges unter Berücksichtigung des wissenschaftli-
chen Fortschritts als Grundlage eines Honorierungssystems. Die Honorare in den
neuen Bundesländern  müssen dringend an die Honorare der westlichen Bundeslän-
der angepasst werden, da die Kostensituation der Zahnarztpraxen in den neuen
Bundesländern schon längst dem Westniveau entspricht.

Berlin im Juni 2005

Bundeszahnärztekammer
Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Zahnärztekammern e.V.

Chausseestr. 13 · 10115 Berlin
Telefon 030 400 05-0 · Telefax 030 400 05-200

E-Mail: info@bzaek.de · Internet: http://www.bzaek.de
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